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Lagebericht 
für das Geschäftsjahr 2012 

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes 
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Die bereits Anfang 2011 von der Gesellschafterversammlung beschlossene Umstrukturierung von 
Geschäftsfeldern, Organisationen und Finanzierung der JSL gGmbH hat sich im laufe des 
Geschäftsjahres 2012 stabilisiert und als tragfähiges Geschäftsmodell erwiesen. 

infolgedessen konnte das im Wirtschaftsplan 2012 angestrebte (und ausgewiesene) positive Ergebnis 
von + 7.500 € nicht nur erreicht, sondern aufgrund des vorliegenden Jahresabschlusses 2012 mit 
+ 57.461,26 €sogar noch deutlich übertroffen werden. 

Der Geschäftsverlauf 2012 war geprägt von weiteren Ertragseinbußen im Bereich der Förderpro
gramme „AGH-Entgeltvariante" (- 82 T€), Sprach- und Qualifizierungskurse (- 70 T€) und aus 
Vermittlungsgutscheinen (- 28 T€), die allerdings mehr als kompensiert werden konnten durch 
Ertragssteigerungen bei den Auftragslosen „Ganzheitliche Integrationsdienstleistung - GANZIL -„ 
(+ 93 T€) und Erlöse aus Beschäftigungsprojekten(+ 138 T€). 

Gleichwohl wird der sozialpolitische (und wirtschaftliche) Erfolg Kommunaler Beschäftigungsförderung 
auch im Wirtschaftsjahr 2013 uneingeschränkt von Art und Umfang einer Beauftragung durch die 
Stadt Leverkusen, das JOB Center AGL und die Arbeitsagentur Leverkusen abhängig sein. Damit sind 
die Integrationsdienstleistungen der JOB Service Agentur und des JOB Service Teams auch weiterhin 
den - leider unvermeidlichen - Marktschwankungen unterworfen, die sich seit Jahren durch 
wechselnde Fördervolumina und Nachfrage „auszeichnen". 

Stellvertretend für viele andere Aktivitäten möchte ich auf folgende, sehr positive JSL-Geschäftsent
wicklungen im Jahr 2012 hinweisen: 

• Erfolgreiche Durchführung verschiedener GANZIL-Maßnahmen der Arbeitsagentur über 
jahresdurchschnittlich ca. 450 arbeitslosen Menschen mit schwerwiegenden 
Vermittlungshemmnissen. 

• Ganzjährige Fortführung des kommunalen Betreuungsprogramms für 15 Leistungsbezieher im 
SGB II (Teilnehmer am Methadonprogramm der Stadt Leverkusen) in 2012. 

• Ganzjährige Fortführung des kommunalen Programms zur Aktivierung von Leistungsbeziehern 
aus dem Bereich SGB XII (35 Teilnehmer) und SGB II (40 Teilnehmer) in 2012. 

• Abschluss der Teilprojektei. R. des Förderprogramms BIWAQ für die Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsprojekte „Generationenhilfe" und „auartiersverschönerung" in der Sozialen 
Stadt Rheindorf zum 31.10.2012. 

• Überleitung von Klettergarten & Bistro Birkenberg in das Eigentum des Sportparks Leverkusen 
und künftige Betriebsführung durch einen kommerziellen Betreiber ab 01 .05.2012. 

• Fortsetzung der erfolgreichen Beratungspraxis des ESF-geförderten Arbeitslosenzentrums in 
der JSL-Geschäftsstelle „Gerichtsstraße 1 O" . 

• Anerkennung der Trägerzertifizierung „AZ>NV" ab 01.04.2012 nach Vorgaben der 
Bundesagentur für Arbeit durch die ZERTPUNKT GmbH in 23843 Bad Oldesloe. 

• Durchführung und Abschluss einer Aktualisierung des JSL-Datenbanksystems „COMPASS" in 
Kooperation mit der ProSozial GmbH und der IVL. 

• Minigolf im Neulandpark wurde im 6. Saisonbetrieb bei unverändert guten Besucherzahlen 
fortgeführt. 

stv-20-schwab
Durchstreichen
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• Ganzjährige Betriebsführung des Bürgerzentrums Villa Wuppermann und Verlängerung des 
entsprechenden Dienstleistungsvertrages mit der Stadt Leverkusen bis zu 31 .12.2016. 

• Abschluss der Vertragsverhandlungen mit dem DRK-Kreisverband Leverkusen e.V. zur 
Überleitung der Mietverträge und Übertragung der Mietereinbauten im ehemaligen Opladener 
Service Center, Fürstenbergstraße 1 J 1 d, ab 01.05.2013. 

• Vereinbarung mit der Stadt Leverkusen - Fachbereich Kinder und Jugend - zur Beschäftigung 
von Hauswirtschaftskräften in städtischen Kindertagesstätten ab 01.01.2013. 

Auftragseingang und Marktstellung 

Unverändert ist die JSL auch im gesamten Geschäftsjahr 2012 in einer vollständigen 
Wertschöpfungskette für arbeitslose Leverkusener Bürgerinnen und Bürger tätig gewesen. 

Von der Beratung, Begleitung und Betreuung, über die Qualifizierung und Stabilisierung bis zur 
Beschäftigung und Vermittlung in den zweiten bzw. ersten Arbeitsmarkt sind die Förderprinzipien 
kommunaler Beschäftigungspolitik erfolgreich umgesetzt worden. 

Dabei konnten fast alle Schwerpunkt-Aktivitäten für die Konzernmutter Stadt Leverkusen, als auch für 
die konzerneigenen Tochtergesellschaften, nahezu unverändert wahrgenommen und zusätzliche 
Vergabelose der Arbeitsagentur bzw. AGL für das Unternehmen gewonnen werden, was die aktuell 
bestehende Wettbewerbsfähigkeit der JSL im Markt nachdrücklich belegt. 

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 

Die Summe der Betriebserträge ist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 mit + 6.404 T€ zwar erneut 
deutlich gesunken, die Summe der Betriebsaufwendungen mit - 6.348 T€ aber vergleichsweise 
ebenfalls erheblich geringer ausgefallen. Unter Berücksichtigung des aufgrund nur geringer 
Zinserträge im Vergleich zu 2011 unverändert niedrigen Finanzergebnisses(+ 6 €),zeigt das 
Jahresergebnis deshalb nach Abzug von rd . 5 T€ steuerlicher Abgaben einen Überschuss von 
+ 57 T€ (2011: + 190 T€). 

Die JSL erhält ausweislich ihrer Betriebserträge jährlich 150 T€ Komplementärmittel als Ausgleich für 
die bei umfassender Erschließung vorhandener Bundes- und EU-Fördermittel zur Qualifizierung, 
Beschäftigung und Vermittlung arbeitsmarktferner Leverkusener Bürgerinnen und Bürger, dort zu 
leistenden Eigenmittelanteile. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung werden die Verwendungs
nachweise für Komplementärmittel und die Beachtung des Verbotes der Überkompensation gemäß§ 
5 Betrauungsakt zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse vom 
9. November 2011 geprüft. 

Damit nimmt die JSL gGmbH als 100%ige Tochtergesellschaft in diesen klar umrissenen Förder
programmstrukturen die ihr per Satzung als Betrauungsakt durch die Stadt Leverkusen übertragenen 
Aufgaben einer kommunalen Beschäftigungsförderung, also Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, wahr. Sie ist dabei vollständig auf lokale Aktivitäten der Qualifizierung, gemeinnütziger 
Beschäftigung und Vermittlung in den ersten J zweiten Arbeitsmarkt beschränkt und nimmt dies
bezüglich nicht an regionalen oder überregionalen Wettbewerben teil. Daher liegen keine Beihilfen im 
Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV vor. 

Die Verwendung der zufließenden städtischen Komplementärmittel ist in einem jährlichen 
Verwendungsnachweis quellenscharf für jedes in Anspruch genommene Förderprogramm (z.B. 
ABM der Arbeitsagentur, Bundes-JEU-Programm XENOS, Bundes-JEU-Programm BIWAQ, 
Integrations- und Sprachkurse des BAMF, ESF-Bundesprogramm Soziale Stadt Rheindorf-Nord etc.) 
darzustellen, wo und in welcher Höhe öffentlich geförderte Eigenkapitalanteile durch städt. 
Komplementärmittel ersetzt worden sind. Dabei ist u. a. auch nachzuweisen, dass dieser Ausgleich 
nicht über das erforderliche Fördermaß hinausgeht und die Mittel entsprechend angemessen und 
vollständig eingesetzt wurden. 

stv-20-schwab
Durchstreichen
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Nach Auffassung der Geschäftsführung sind deshalb die Vorschriften der EU über die Gewährung 
staatlicher Kleinbeihilfen für die Betriebserträge „städt. Komplementärmittel" unverändert nicht 
anzuwenden. 

Vermögensplan 2012 

Die im Vermögensplan 2012 ausgewiesenen Investitionen in Höhe von 82 T€ sind mit einer Quote von 
rd . 70 % deutlich unterschritten worden. Die dringend notwendigen Investitionen waren im 
Geschäftsjahr 2012 absolut unvermeidbare Erhaltungs- und Erneuerungsinvestitionen in Fahrzeuge, 
Werkzeuge, Büroeinrichtung und Betriebsausstattung in Höhe von insgesamt rd. 57,5 T€ mit 
Schwerpunkt JOB Service Team erforderlich. 

Personal- und Sozialbereich 

Die qualifizierte Besetzung aller im Stellenplan der JSL gGmbH ausgewiesenen Planstellen ist 
wesentliche Voraussetzung für eine kontinuierlich gute Aufgabenerfüllung. Aufgrund der im laufe des 
Wirtschaftsjahres 2012 eingetretenen Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation der JSL 
gGmbH hat sich der JSL-Stellenplan zum 31 .12.2012 wie folgt dargestellt: 

JSL-Stellenplan 2012 

Stammpersonal Klienten personal AGH-Stellen 

1 . Geschäftsstelle 6,5 Stellen (davon 1 in TZ) 0,00 0 
2. Projektmanagement 2,25 Stellen (davon 2 in TZ) 0,00 132 
3. JOB Service Team 12,25 Stellen Projekt- und 42,50 0 

Fachanleiter (davon 2 in TZ) 
4. Minigolfanlage 0 Stellen 3,00 0 
5. Villa Wuppermann O Stellen 1,60 0 

6. JOB Service Agentur 7,65 Stellen (davon 1 in TZ) 0,00 0 
7. Personalgestellung AGL / 56,27 Stellen (davon 3 in TZ) 2,00 0 

Soz. Stadt Rheindorf 

Gesamtstellen 84,92 Stellen 49,1 132 

2. Darstellung der Lage 

Die Vermögenslage der JSL gGmbH ist in der Bilanz zum Geschäftsjahr 2012 umfassend dargestellt. 
Wie in Ziffer 1 beschrieben, sind die im Wirtschaftsjahr 2012 vorgesehenen Investitionen nur mit 
rd . 70 % erfüllt worden. Das Anlagevermögen beläuft sich per 31 .12.2012auf1.274 T€ (- 556 T€), das 
Umlaufvermögen auf 2.490 T€ (- 23 T€) und der Rechnungsabgrenzungsposten auf 8 T€ (-1 T€), so 
dass sich die Bilanzsumme zum 31.12.2012 auf insgesamt 3.772 T€ (- 580 T€) stellt. 

Die Finanzlage der JSL gGmbH ist im Wirtschaftsjahr 2012 geprägt durch ein positives Jahreser
gebnis von + 57 T€, angemessene Abschreibungen von 187 T€, aber auch durch relativ geringe 
Netto-Anlageinvestitionen in Höhe von nur - 57 T€, so dass sich der Finanzmittelbestand zum 
31.12.2012 aufgrund des positiven Cashflow auf immer noch sehr akzeptable 1.682 T€ entwickelt hat 
(2011 : 1.871 T€) . 

Die Ertragslage der JSL gGmbH ist im Wirtschaftsjahr 2012 erneut ohne Zufluss von Zuschüssen der 
Konzernmutter entwickelt worden. Fast ausschließlich über die im unmittelbaren Leistungsaustausch 
mit der Stadt Leverkusen, ihren Eigenbetrieben und Tochtergesellschaften sowie als Eingliederungs
leistungen für die AGL bzw. die Arbeitsagentur Leverkusen erbrachten Personaldienstleistungen 
konnten die in der Bilanz ausgewiesenen Erträge erzielt werden, die sich im Wirtschaftsjahr 2012 auf 
5.813 T€ (- 452 TE] belaufen. 

stv-20-schwab
Durchstreichen
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Auch die „Sonstigen betrieblichen Erträge" (aus Zuschüssen, Mieten und Pachten , JOB Ticket etc.) 
sind im Wirtschaftsjahr 2012 mit 591 T€ um rd. 125 T€ niedriger als im Vorjahreszeitraum geblieben, 
was im Wesentlichen mit dem stark rückläufigem Volumen der BEZ-Zuschüssen aus dem 
Förderprogramm „JOB Perspektive" zusammenhängt. 

Das somit entstandene Ertrags-Defizit von insgesamt 577 T€ konnte in 2012 zwar nicht völlig, aber 
doch ziemlich weitgehend durch einen erneut gesunkenen Betriebsaufwand in Höhe von insgesamt 
nur 6.348 T€ (Vorjahr 6.787 T€) ausgeglichen werden. Hierzu haben reduzierte Personalkosten 
(- 255 T€), und sonstige betriebliche Aufwendungen (- 50 T€) , aber auch geringerer Materialaufwand 
(- 93 T€) sowie niedrigere Abschreibungen (- 40 T€) erfolgwirksam beigetragen, sodass das 
Geschäftsjahr 2012 mit einem erneut positiven Gesamtergebnis von + 57 T€ abgeschlossen werden 
konnte. 

3. Hinweise auf wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung 

Die in der Satzung der JSL gGmbH verankerte zentrale Aufgabenstellung ist und bleibt die 
Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser Bürgerinnen und Bürger in Leverkusen. Hierzu bedarf 
es geeigneter Qualifizierungsangebote und angemessener, marktnaher Tätigkeitsfelder, die im 
Idealfall auch nachhaltige Klebeeffekte bei seriösen Arbeitgebern ermöglichen. 

Wesentliche Risiken der Gesellschaft sind unverändert die stets wechselnden Förderkulissen und die 
damit verbundenen instabilen Fördervoraussetzungen. Aber auch nachdem die JSL bereits im 
Geschäftsjahr 2008 die sich bundesweit abzeichnende Reduzierung bewilligter AGH-Stellen von rd. 
350 auf dann 200 im Geschäftsjahr 2009 vollzogen und durch ein konsequent umgesetztes JSL
Restrukturierungsprogramm 2009 / 2010 finanziell einigermaßen abgefedert hat (- 399 T€ in 2009), 
war der Schwerpunkt dieser Negativentwicklung noch nicht erreicht!! 

Zum Ende des ansonsten recht kontinuierlich und positiv verlaufenen Geschäftsjahres 2011 musste 
die AGL aufgrund bundesweit erfolgter, drastischer Kürzungen der Eingliederungsetats für das 
Geschäftsjahr 2011 auch eine deutliche Reduzierung der bisher öffentlich geförderten Beschäftigung 
für die JSL vornehmen. Dennoch konnte auch das Geschäftsjahr 2011 nach Umsetzung eines 
weiteren Restrukturierungsprogramms 2011 mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen und 
von den Gesellschaftern am 10.01.2012 ein ausgeglichener Wirtschaftsplan 2012 verabschiedet 
werden. 

Die Rückführung des JSL-Geschäftsmodells auf die Kernkompetenzen Kommunaler Beschäftigungs
förderung (Beratung, Qualifizierung, Beschäftigung, Vermittlung) haben es im Geschäftsjahr 2012 erst 
ermöglicht, das weitere Absinken der Erlöse aus Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen nach 
dem SGB II (AA und AGL) auf nunmehr 1.310 T€ (- 370 T€) wirtschaftlich überhaupt verkraften und 
2012 mit einem deutlichen Plussaldo von 57 T€ bilanzieren zu können. 

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 

4.1 Im Rahmen eines Anfang 2012 vorgenommenen offiziellen Zertifizierungsverfahrens ist die JSL 
in zwei Tages-Audits umfassend geprüft und mit Urkunde vom 31.03.2012 als Träger nach 
AZYNV anerkannt worden. Das hierzu nach 1 Jahr folgende Überwachungs-Audit hat die JSL am 
13.03.2013 mit großem Erfolg absolviert und gleichzeitig noch die Zertifizierung der Fördermaß
nahme „Triangel 50 plus" bei der ZERTPUNKT GmbH beantragt und fristgerecht zum April 2013 
erhalten. 

4.2 Die Umstellung/ Modernisierung des JSL-Datenbanksystems „CompASS" konnte zum 
01.03.2013 erfolgreich abgeschlossen und das System vollständig in Betrieb genommen werden. 

4.3 Der Kaufvertrag der Immobilie „Fürstenbergstraße 1I1d" (ehemals OSC) wurde am 08.04.2013 
vor der Notarin Dr. Britta Spitzbart von allen beteiligten Parteien (Firma Holzmann, Deutsches 
Rates Kreuz, JOB Service Leverkusen, Berufschulzweckverband) rechtswirksam unterzeichnet, 
sodass die langwierigen Verhandlungen und ein monatelanger (Teil-)Leerstand des Gebäudes 
mit einem sehr positiven Ergebnis für die JSL beendet werden konnten. Kaufpreiszahlung und 
Besitzübergang werden voraussichtlich Mitte Mai erfolgen. 
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4.4 In seiner Sitzung am 18.03.2013 hat der Rat der Stadt Leverkusen einstimmig die Abberufung 
des amtierenden Geschäftsführers Hanno Lützenkirchen (wegen Erreichens der gesetzlichen 
Altersgrenze) zum 30.06.2013 und die Bestellung des bisherigen stellvertretenden Geschäfts
führers Alexander Lünenbach ab 01.07.2013 zum künftigen Geschäftsführer beschlossen. 
Die Gesellschafterversammlung der JSL ist in ihrer Sitzung am 10.04.2013 diesem Weisungs
beschluss einstimmig gefolgt, sodass die wichtige Entscheidung über eine qualifizierte, 
kompetente und an Kontinuität orientierte Nachfolge ebenfalls so rechtzeitig getroffen werden 
konnte, dass ein reibungsloser Wechsel in der Geschäftsführung zur Jahresmitte gewährleistet 
ist. 

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zielerreichung der Gesellschaft 

Die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der JSL gGmbH und die Realisierung ihrer satzungs
gemäßen Ziele kann für das Geschäftsjahr 2012 uneingeschränkt nachgewiesen werden. 

In ihrer Jahresbilanz 2012 zeigt die JSL gGmbH folgende Geschäftsergebnisse: 

• 380 Erstgespräche im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten nach§ 16 SGB II, 
• 108 Beratungsgespräche im Rahmen der von Arbeitsangeboten nach SGB XII, 
• 1.310 Teilnehmerinnen in verschiedenen Qualifizierungsmaßnahmen, 
• 84 Teilnehmerlnnen jahresdurchschnittlich in Arbeitsgelegenheiten nach§ 16 SGB II , 
• 182 Vermittlungen in tarifgebundene Arbeitsplätze des ersten oder zweiten Arbeitsmarktes. 

Sehr erfreulich sind auch die unverändert guten Vermittlungsquoten von Ue nach Teilnehmer
Qualifikation) zwischen 15 - 20 % des betreuten Personenkreises, womit die qualitativ hochwertige 
Beratung und Betreuung der größtenteils doch sehr arbeitsmarktfernen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nachgewiesen werden kann. 

6. Prognose der gesellschaftlichen Entwicklung 

Die Entwicklung der letzten JSL-Jahresabschlüsse von 2010 bis 2012 zeigt kontinuierlich positive 
Geschäftsergebnisse. Nach einem Jahresüberschuss von + 110 TE in 2010 brachte das Geschäftsjahr 
2011 ein Plus von 190 TE und selbst das wesentlich schwächere Geschäftsjahr 2012 konnte mit 
einem positiven Ergebnis von 57 T€ bilanziert werden . 

Damit sind die notwendigen Anpassungsprozesse der JSL-Geschäftspolitik und die damit 
verbundenen Restrukturierungsprogramme 2010- 2012 erfolgreich abgeschlossen. 

Die mit den Gesellschaftern vereinbarten Kernkompetenzen der JSL 

- Beratung und Qualifizierung Langzeitarbeitsloser 
- Beschäftigungsangebote für SGB II/ SGB XII-Teilnehmerinnen 
- Coaching und Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
- Dienstleistungsangebote für die Stadt Leverkusen und ihre Tochtergesellschaften 

sind sozialpolitisch, wirtschaftlich und organisatorisch mit den aktuell verfügbarem Personal-, Sach
und Finanzmittelressourcen wahrzunehmen und vollständig umsetzbar. 

Dazu wird im laufenden Geschäftsjahr 2013 eine Beibehaltung und umfassende Besetzung der 
vorhandenen AGL-AGH-Plätze (z. Z. 42) und die Förderung von 10 - 20 sozialversicherungs
pflichtigen Arbeitsverhältnissen im JOB Service Team durch FAV mit durchschnittlich 50 % - 60 % der 
Bruttolohnkosten für 12 Monate dringend notwendig sein, um unverändert zuverlässig alle der JSL 
von der Stadt Leverkusen übertragenen Gemeinwohlarbeiten erfüllen zu können . 

Zu einem erneut positiven Geschäftsjahr werden auch die beabsichtigte Aufstockung der kommunalen 
Beschäftigungsinitiative und die Gewinnung weiterer GANZIL-Aufträge von BA/ AGL entscheidend 
beitragen. 
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Eine positive Prognose für das Unternehmen JSL erlauben aber nicht nur diese nachhaltigen Erfolge 
im Coaching und der Vermittlung von Klienten i. R. von Auftragsarbeiten für BA/ AGL sondern auch 
die Übertragung neuer Aufgaben durch die Stadt Leverkusen (Wildkrautbeseitigung an öffentlichen 
Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen I Personalgestellungen in Kindertagesstätten) zu 
auskömmlichen Bedingungen. 

Von großer Bedeutung ist auch die vom Rat der Stadt Leverkusen am 18.03.2013 beschlossene bzw. 
von der Gesellschafterversammlung der JSL am 10.04.2013 bestätigte Bestellung eines neuen 
Geschäftsführers ab 01.07.2013, womit rechtzeitig eine kontinuierliche Nachfolgeregelung für den 
zum 30.06.2013 wegen Erreichens der Altersgrenze ausscheidenden Gründungsgeschäftsführers 
gewährleistet ist. 

Marktstellung und Auftragslage, die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen, die Vermögens
und Finanzlage der JSL berechtigen vor dem Hintergrund einer nachhaltig angelegten Team-Bildung, 
wo täglich viel Engagement und Kompetenz „gelebt" werden , zu einer auch mittelfristig absolut 
positiven Prognose der gesellschaftlichen Entwicklung. 

Leverkusen, 16.04.2012 JOB Service Beschäftigungsförderung 
Leverkusen gGmbH 

Hanno Lützenkirchen 
Geschäftsführer 
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Erfolgsplan 2013

Vermögensplan 2013



Aktiva 2012 2011 Passiva 2012 2011
€ € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Sachanlagen I. Stammkapital 2.500.000,00 2.500.000,00

1. Grundstücke mit Geschäfts-, und grundstückgleiche II. Rücklagen 17.619.763,23 9.433.095,53 *

Betriebs- u.a. Bauten 13.813.972,26 14.481.174,45 III. Verlust -9.351.978,92

2. Maschinen und maschinelle Anlagen 157.649,23 238.938,39 10.767.784,31 11.933.095,53

3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.007.045,52 3.065.034,46 B. Sonderposten aus Zuschüssen und

4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau 0,00 0,00 Zuweisungen zur Finanzierung des 

16.978.667,01 17.785.147,30 Sachanlagevermögens

II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände I. Sonderposten aus Zuschüssen und

1. Forderungen aus Lieferungen und  Zuweisungen der öffentlichen Hand 593.683,41 697.998,88

Leistungen 96.932,54 81.531,86 II. Sonderposten aus Zuweisungen

davon mit einer Laufzeit von mehr als Dritter 1.338,54 1.879,19

einem Jahr 0,00 € 595.021,95 699.878,07

2. Forderungen an die Stadt 902.734,44 897.230,14

davon mit einer Laufzeit von mehr als C. Rückstellung

einem Jahr 0,00 € 1. Rückstellungen für Pensionen und

3. Sonstige Vermögensgegenstände 10.784,52 68.153,24 ähnliche Verpflichtungen 3.214.281,00 3.040.927,00

davon mit einer Laufzeit von mehr als 2. Sonstige Rückstellungen 902.014,31 968.513,30

einem Jahr 0,00 € 4.116.295,31 4.009.440,30

D. Verbindlichkeiten

1.010.451,50 1.046.915,24

III. Schecks, Kassenbestand, Girokonto, Guthaben 1. Verbindlichkeiten gegenüber 

bei Kreditinstituten 17.260,89 14.190,58 Kreditinstituten 863,38 1.032,36

davon mit einer Restlaufzeit bis zu 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 60.589,99 55.793,22 einem Jahr 863,38 €

(im Vorjahr 1.032,36 € )

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 336.040,44 214.979,02

davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr           336.040,44 €

(im Vorjahr 214.979,02 € )

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 1.322.409,51 1.666.618,33

davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr           1.322.409,51 €

(im Vorjahr 1.666.618,33 € )

4. Sonstige Verbindlichkeiten 116.945,93 126.884,53

davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr 116.945,93 €

(im Vorjahr 126.884,53 € )

davon aus Steuern 63.085,74 €

(im Vorjahr 57.507,27 € )

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

0,00 €

(im Vorjahr 0,00 € )

1.776.259,26 2.009.514,24

E. Rechnungsabgrenzungsposten 811.608,56 250.118,20

18.066.969,39 18.902.046,34 18.066.969,39 18.902.046,34

* Darstellung Ergebnisverwendung gemäß Ratsbeschluss

 "KulturStadtLev"

Bilanz zum 31.12.2012
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Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung der KulturStadtLev (KSL) 

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

2012 2011

€ €

1. Umsatzerlöse 3.094.486,64 3.060.271,32

2. Sonstige betriebliche Erträge 2.172.505,74 1.590.181,82

davon Auflösung Sonderposten mit

Rücklagenanteil 0,00 €

3. Materialaufwand

 a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und -1.475.977,65 -1.513.323,15

Betriebsstoffe und bezogene Waren

 b) Aufwendungen für bezogene -1.454.481,69 -1.458.654,28

Leistungen

4. Personalaufwand

 a) Löhne, Gehälter und Dienstbezüge -6.088.294,22 -6.058.315,99

 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung -1.727.879,81 -1.545.069,46

davon für Altersversorgung  447.598,21 €

 (im Vorjahr nachrichtlich    576.930,53 €)

5. Abschreibungen -882.988,73 -881.611,39

auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 €

davon nach § 254 HGB 0,00 €

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.084.997,96 -3.316.089,83

davon Zuführung zu Sonderposten mit

Rücklagenanteil 0,00 €

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

aus Zuschüssen und Zuweisungen 108.230,12 313.410,07

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.038,80 -166.417,80

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.342.436,36 -9.975.618,69

11. Außerordentlicher Aufwand 0,00

12. Sonstige Steuern -9.542,56 -9.542,56

14. Jahresverlust -9.351.978,92 -9.985.161,25

15. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 9.351.978,92 9.985.161,25

16. Jahresgewinn/Verlust 0,00 0,00

* Darstellung Ergebnisverwendung gemäß Ratsbeschluss
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Zusammenstellung der Maßnahmen im Vermögensplan 2013: 

Betrieb Maßnahme Ausgabe € Abschreibung €/Jahr 

FORUM Ersatz- und Neuanschaffung, 

Geschäftsausstattung 10.000 
 

2.000 

FORUM LED-Bühnenscheinwerfer 6.000 6.000 

FORUM Fahrbares, geprüftes Personengerüst 6.000 600  
FORUM Klaviertransport- und Hebegerät 4.000 400 

FORUM Bühnenverhang Terrassensaal 
Aufhängevorrichtung 

 
13.000 

 
1.625 

FORUM 2 Beamer in Kongress- und 
Tagungsräumen 

 
15.000 

 
5.000 

Kulturbüro Ersatz- und Neuanschaffung, 
Geschäftsausstattung 

 
1.000 

 
200 

Kulturbüro Büroausstattung der 
Jugendkunstgruppen 

 
5.250 

 
1.050 

Bibliothek Ersatz- und Neuanschaffung, 
Geschäftsausstattung 

 
4.000 

 
800 

Bibliothek Ersatz für einen Internet-PC 500 166 

Bibliothek Leit- und Orientierungssystem 
für die Hauptstelle 

 
10.000 

 
1.000 

Museum Ersatz- und Neuanschaffung, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung 

 
4.000 

 
800 

Museum Ersatzbeschaffung Luftbe- und 
Luftentfeuchter 

 
11.000 

 
2.200 

Museum Erweiterung der ITEC- 
Beschallungsanlage 

5.000 385 

VHS Ersatz- und Neuanschaffung, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung 

 
10.000 

 
2.000 

VHS Erneuerung defekter Medien 2.000 2.000 

VHS Ausstattung von 3 Klassenräumen 
mit interaktiven Tafeln 

 
25.000 

 
1.923 

Archiv Ersatz- und Neuanschaffung, 
Geschäftsausstattung 

 
2.000 

 
400 

Musikschule Ersatz- und Neuanschaffung von 
Instrumenten u. sonst. 
Geschäftsausstattung 

 
 

20.000 

 
 

4.000 

BBL Unvorhergesehenes für den 
Gesamtbetrieb 

 
36.000 

 
4.500 

 Summe 189.750 37.049 

 



neue bahnstadt opladen GmbH
 
Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Lagebericht



Anlage 1

neue bahnstadt opladen GmbH,
Leverkusen

Bilanz zum 31. Dezember 2012

A K T I V A P A S S I V A

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
€ € € € € €

A ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

A. EIGENKAPITAL 
I. Stammkapital 25.000,00 25.000,00

Software 3.061,14 1.585,13 II. Rücklagen 100,00 100,00
II. III. Gewinnvortrag 5.439,45 6.001,09Sachanlagen

Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

14.241,06 11.153,14 IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.253,84 -561,64
17.302,20 12.738,27 31.793,29 30.539,45

B. UMLAUFVERMÖGEN B. RÜCKSTELLUNGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögens- 1. Steuerrückstellungen 2.679,00 3.890,00

gegenstände 2. Sonstige Rückstellungen 65.194,68 72.945,72
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.570,00 1.309,00 67.873,68 76.835,72
2. Forderungen gegenüber der 

Stadt Leverkusen 35.348,46 89.181,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.963,42 6.840,15 C. VERBINDLICHKEITEN

40.881,88 97.330,17 1.
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 74.966,14 13.587,29

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 4.334,84 92,00

115.848,02 110.917,46 2. 32.540,04 24.184,25Sonstige Verbindlichkeiten 
davon aus Steuern: € 
32.540,03 (Vorjahr: € 
24.184,25)C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 3.391,63 7.995,69 36.874,88 24.276,25

136.541,85 131.651,42 136.541,85 131.651,42

899.837,90 106.646,82 899.837,90 106.646,82
TREUHANDVERMÖGEN:
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen 
Treuhandkonto Festgeld für die Stadt 
Leverkusen

0,00 2.679.587,38

TREUHANDVERBINDLICHKEITEN: 
Treuhandkonto für die Stadt Leverkusen 
Treuhandkonto Festgeld fü die Stadt 
Leverkusen

0,00 2.679.587,38

899.837,90 2.786.234,20 899.837,90 2.786.234,20



Anlage 2

2012 2011

€ € €

1. Umsatzerlöse 984.432,62 964.793,53

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.919,89 1,08

3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 -11.576,77

4. Personalaufwand

a) Gehälter -515.016,25 -436.043,22

b) Soziale Abgaben und Auf-

wendungen für Altersversorgung -212.128,71 -202.845,99

- davon für Altersversorgung:

  € 62.054,56

  (Vorjahr: € 71.626,69)

-727.144,96 -638.889,21

5. Abschreibungen auf immaterielle Ver-

mögensgegenstände des Anlage-

vermögens und Sachanlagen -10.315,78 -4.106,68

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Betriebsaufwendungen -112.631,46 -110.132,00

b) Verwaltungsaufwendungen -82.043,69 -85.752,50

c) Vertriebsaufwendungen -46.050,25 -110.286,01

-240.725,40 -306.170,51

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -72,32

8. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit 8.166,37 3.979,12

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -6.912,53 -4.540,76

10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.253,84 -561,64

neue bahnstadt opladen GmbH,

Leverkusen

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
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Seite 1 

neue bahnstadt opladen  
- Lagebericht zum Jahresabschluss 2012 

Rechtliche Grundlagen: 

Die Gesellschaft neue bahnstadt opladen GmbH (im Folgenden auch „nbso“ oder 
„Gesellschaft“) wurde am 28.02.2008 als in Gründung befindlich beurkundet und 
nahm mit der Eintragung im Handelsregister am 14.03.2008 ihre Tätigkeit auf. Ge-
genstand des Unternehmens ist die Entwicklung des Geländes der neuen bahnstadt 
opladen. 

Der Stand der Entwicklungsmaßnahme wird nachfolgend detailliert erläutert. 

Die Stadt Leverkusen ist mit einem Startkapital in Höhe von 25.000 € an der Gesell-
schaft beteiligt. 

Geschäftsverlauf: 

Die Geschäfte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 verliefen planmäßig. 

Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von € 1.253,84 
(Vorjahr: Jahresfehlbetrag € -561,64). Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit ein 
Geschäftsbesorgungsentgelt, das auf Grundlage der Selbstkosten zuzüglich eines 
Gewinnanteiles berechnet wird.  

Erläuterungen zum Stand der Entwicklungsmaßnahme und Vorschau auf das 
Geschäftsjahr 2013 

Gesamtprojektbeschreibung: 

Die neue bahnstadt opladen befasst sich als städtebauliches Schwerpunktprojekt der 
Stadt Leverkusen im Rahmen der Regionale 2010 mit der Entwicklung einer unter 
Berücksichtigung der Variante 4 für die Gütergleisverlegung nunmehr rd. 62 ha gro-
ßen, für den Betrieb nicht mehr benötigten Bahnfläche. Das Areal liegt zentral im 
Stadtgebiet und umfasst im Osten die Flächen des ehemaligen Ausbesserungswer-
kes Opladen und des Gleisbauhofes. Weitere Entwicklungsflächen liegen westlich 
der Bahnstrecke Köln-Wuppertal. 

Ziel der Stadt Leverkusen und der von ihr beauftragten Gesellschaft neue bahnstadt 
opladen GmbH und der Deutschen Bahn AG als Kooperationspartner ist es, die neue 
bahnstadt opladen langfristig zu einem attraktiven und stark durchgrünten Stadtteil 
mit Wohnen, Gewerbe, Dienstleistungen und gemischten Stadtquartieren auf den 
östlichen Entwicklungsflächen sowie zentrumsergänzende Nutzungen im westlichen 
Bereich zu entwickeln. Das Projekt geht mit umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen 
einher. So sind die Verlegung der Gütergleisstrecke im Westen sowie die Schaffung 
einer neuen Bahnallee und mehrerer Brückenschläge über die Bahntrasse als Ver-
bindung zwischen der neuen bahnstadt opladen und den angrenzenden Stadtteilen 
geplant. Der Erhalt und eine wirtschaftlich tragfähige Umnutzung Identifikation stif-
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tender alter Bausubstanz (Kesselhaus, Wasserturm, Magazin) und vorhandener 
Grünstrukturen stellen weitere wichtige Planungsziele dar. 

Gütergleisverlegung: 

Ein wichtiger Bestandteil für die Gesamtentwicklung des Geländes der neuen bahn-
stadt opladen ist die Verlegung der Gütergleise parallel zur Personenstrecke. 
Grundlage dieser Gütergleisverlegung ist der Abschluss des Finanzierungsvertrages 
zwischen der DB AG und der Stadt Leverkusen. Dieser Vertrag wurde per Ratsbe-
schluss am 25.08.2008 seitens der Stadt Leverkusen beschlossen.  

Zur Konkretisierung der Synergieeffekte, die durch das gemeinsame Vorhaben Bau 
eines elektronischen Stellwerkes (ESTW) durch die DB AG und Verlegung der Gü-
terzugstrecke im Bahnhof Opladen und Verfügbarmachung für eine nord-südlich 
verlaufende neue Bahnallee und Bereitstellung weiterer baulich nutzbarer Flächen 
erwartet werden können, wurde das Gutachten „Harmonisierung mit der Vorplanung 
ESTW Solingen, 1. Baustufe“ in Auftrag gegeben. Die Kosten für dieses Gutachten, 
erstellt von DB Projektbau, wurden in 2008 finanziert. 

Im Rahmen der konkreten Untersuchung für den Verlauf der Gütergleise wurde eine 
gutachterliche Stellungnahme durch das Büro Prof. Dr.-Ing. H. Dülmann in Auftrag 
gegeben. In diesem Gutachten erfolgt die detaillierte Betrachtung und Überprüfung 
des Baugrundes zur Führung der Gütergleistrasse auf dem Gelände der ehemaligen 
Deponie südlich der Fixheider Straße. Gleichzeitig erfolgte die Betrachtung der Alt-
lastensituation. Dieses Gutachten war ein wesentlicher Bestandteil des Ratsbe-
schlusses für den Finanzierungsvertrag. 

Auf Grundlage der bahntechnischen Voruntersuchungen aus dem Jahr 2001 wurde 
vom Büro DEC im Jahr 2005 im Auftrag der Stadt Leverkusen und der Deutschen 
Bahn AG eine Vorplanung für die Umlegung der Güterzugstrecke auf Grundlage der 
vorhandenen Leit- und Sicherungstechnik (LST) in Alttechnik durchgeführt. Hierauf 
aufbauend erfolgt im Jahr 2010 durch die DB Netz AG, im Auftrag der Stadt Leverku-
sen, die Aktualisierung der Vorplanung und anschließend die Erstellung der Ent-
wurfsplanung für die Variante 3 der Gütergleisverlegung. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr (MWEBWV) 
hat der Stadt Leverkusen ergänzend empfohlen, vor einer abschließenden Förder-
entscheidung das Verhältnis von Kosten und Nutzen der kostenträchtigen Güter-
gleisverlegung einer aktuellen Prüfung zu unterziehen. Die Stadt erstellte in Abstim-
mung mit dem MWEBWV und der Bezirksregierung Köln eine Kosten-Nutzen-Ana-
lyse, die den gesamtstädtischen Nutzen durch verschiedene Varianten der Bahnallee 
mit und ohne Gütergleisverlegung betrachtete. Parallel dazu wurden die erforderli-
chen Gutachten (Verkehr, Schall) erstellt. Das Untersuchungsergebnis sprach sich 
infolge eines besseren Kosten-Nutzen-Verhältnisses für die nunmehr so genannte 
neue Variante 4 aus. Der Finanzausschuss sowie der Rat der Stadt Leverkusen 
fassten Ende des Jahres 2010 den Beschluss, die neue Variante 4 weiter zu verfol-
gen und die weiteren Planungsschritte zur Umsetzung der Variante 4 unter Berück-
sichtigung der technischen Machbarkeit und in Abstimmung mit der DB Netz AG vor-
zunehmen. Vor diesem Hintergrund beauftragte die neue bahnstadt opladen die DB 
International, die DB Kommunikationstechnik sowie die DB Projektbau mit der ge-
meinsamen Erarbeitung der Vorplanung der neuen Variante 4.  
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Mit Stand vom 22.07.2011 reichte DB International die mit der DB AG abgestimmte 
Vorplanung ein. Der Rat der Stadt Leverkusen beschloss in seiner Sitzung am 
17.10.2011 die Vorplanung als Grundlage für die weitere Planung. Weiterhin be-
schloss der Rat in dieser Sitzung den Finanzierungsvertrag für die Gütergleisverle-
gung. Grundlage hierfür ist die Vereinbarung der Stadt Leverkusen mit der Bezirks-
regierung Köln zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils vom 07.10.2011. 

Mit Datum vom 25.11.2011 legte DB International ergänzend die eingegangenen 
Stellungnahmen der Fachbereiche der Stadt Leverkusen zur Vorplanung vor. 

Parallel hierzu realisiert die DB Netz AG den Bau des elektronischen Stellwerks 
(ESTW) Solingen 1. Baustufe.  

In 2012 wurde der Finanzierungsvertrag zwischen der Stadt Leverkusen und der 
DB Netz AG unterzeichnet. Im selben Jahr wurde mit der Entwurfsplanung für die 
Variante 4 begonnen. 

Wettbewerb, Planung und Bau der Brücken Nord und Mitte (Campusbrücke): 

Zur Vorbereitung des Wettbewerbes für die Neuplanung der Brücken erfolgte eine 
detaillierte Betrachtung der Rahmenbedingungen zur Führung der Brücken. Dieser 
Auftrag wurde von der Planungsgruppe MWM (Aachen) bearbeitet. 

Im November 2008 lobte die neue bahnstadt opladen GmbH den Wettbewerb für die 
Brücken Nord und Mitte als begrenzten Wettbewerb mit vorgeschaltetem Werbungs-
verfahren aus. Der Auslobung lagen die Regeln für die Auslobung von Wettbewerben 
(RAW 2004) zugrunde. Die Übereinstimmung ist unter der Registrier-Nummer 
W64/08 vom 24.11.2008 festgestellt worden. Das Büro Drey + Riemer Städtebau, 
Köln, führte die Voruntersuchung für den Gestaltungswettbewerb Brücken durch und 
begleitete und moderierte das Wettbewerbsverfahren. Die Durchführung des Wett-
bewerbes erfolgte in Kooperation mit der Regionale 2010 Agentur. Zur Prüfung der 
fachlichen Eignung und gestalterischen Qualität wurde ein von der Ausloberin beru-
fenes Auswahlgremium gebildet, das am 24.11.2008 tagte. Die Vorprüfung der Wett-
bewerbsunterlagen erfolgte durch das Büro Drey + Riemer. In diesem Zusammen-
hang fand auch die bahntechnische Prüfung statt, um die Funktionsfähigkeit der 
Brücken unter Berücksichtigung des Bahnverkehrs sicherzustellen. 

Das Preisgericht tagte am 27.02.2009. Das Preisgericht wählte aus den eingereich-
ten Arbeiten das Büro Knight Architects, High Wycombe, GB, mit Knippers Helbig, 
Stuttgart, für den ersten Preis aus. Das Büro Knippers Helbig mit Knight Architects 
erhielt das Preisgeld für den ersten Preis in Höhe von 18.000 €. Das Büro Werner 
Sobeck, Stuttgart, erhielt das Preisgeld für den zweiten Preis in Höhe von 10.000 € 
(das Preisgeld für den dritten Preis in Höhe von 8.000 € ist unter „Übrige“ im Einzel-
wert unter 10.000 € gelistet). 

Das Büro Knippers Helbig GmbH, Stuttgart, als erster Preisträger wurde mit der 
Tragwerksplanung für die Brücken Nord und Mitte beauftragt. 

In 2010 wurde die weitere Planung für die Brücke Mitte vorgenommen und die Aus-
schreibung für das Widerlager für die Brücke Mitte vorbereitet. 
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Campusbrücke: 

Nach durchgeführtem Bürgeraufruf mit anschließender Juryentscheidung wird die 
Brücke Mitte zu „Campusbrücke“ umbenannt. 

In 2011 erfolgen der Bau der Einfassung der Rampe Ost mit Widerlagern und Gabio-
nen sowie die Ausschreibung der Ausführungsplanung mit den Baumaßnahmen. 

In 2012 erfolgte im August die Grundsteinlegung für die Campusbrücke, eine 100 m 
lange und 3 m breite Rad- und Fußwegbrücke, die Ost und West zwischen Werk-
stättenstraße und Bahnallee/Ecke Humboldtstraße über die Gleisanlagen hinweg 
verbindet. 

Brücke Nord - neu Bahnhofsbrücke: 

Für die Bahnhofsbrücke wird die Planung mit der DB AG, Station und Service, abge-
sprochen und mit den Maßnahmen gemäß der Modernisierungsoffensive (MOF), die 
in Trägerschaft der DB AG, Station und Service, durchgeführt wird, abgestimmt. Die 
Kreuzungsvereinbarung wird schlussverhandelt. 

Für beide Brücken sind die TBL (Technische Betriebe Leverkusen AöR) mit der 
fachlichen Begleitung der Planung und Erstellung der Brücken beauftragt. Die Pro-
jektsteuerung durch das Büro Zerna umfasst ebenfalls Planung und Bau der Brü-
cken. 

Im Februar/März 2012 wurde die Kreuzungsvereinbarung für die Bahnhofsbrücke 
unterzeichnet. Gleichzeitig begannen die Vorbereitungen für die Ausschreibung. Im 
selben Jahr wurde beim EBA der Antrag auf Plangenehmigung für die Abgänge von 
der Brücke auf die Bahnsteige gestellt. 

ÖPNV-Maßnahmen Ost: 

Im Rahmen der Planung und Vorbereitung des Baus der Brücken wurde die Untersu-
chung der ÖPNV-Beziehungen (Bus und Bahn) erforderlich. Diese Bestandsanalyse 
und eine vergleichende Betrachtung von Planungsvarianten wurden von der Pla-
nungsgruppe MWM erbracht. Diese Maßnahmen flossen ebenso in die Vorbereitung 
des Wettbewerbs ein. 

Zur Vorbereitung des Brückenwettbewerbes erfolgten weitere Untersuchungen im 
Umfeld des bestehenden Bahnhofbereiches Opladen. Darüber hinaus wurden gu-
tachterliche Stellungnahmen zur geplanten Gütergleisverlegung erforderlich, um für 
die zukünftige Stellung der Stützen für die Brücken verlässliche Grundlagen zu erhal-
ten. 

Städtebauliche Maßnahmen Ost: 

Zur Realisierung der städtebaulichen Maßnahmen war es erforderlich, den Rahmen-
plan des Wettbewerbsgewinners der ARGE B.A.S. Kopperschmidt + Moczala (Wei-
mar), Werkgemeinschaft Freiraum (Nürnberg), Ingenieurbüro Kühnert, Verkehrspla-
nung (Bergkamen) zu überarbeiten und fortzuentwickeln. 
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In 2009 erbrachte die ARGE B.A.S. Planungsleistungen für die Verkehrsanlagen im 
östlichen Bereich der neuen bahnstadt opladen, führte städtebauliche Beratungen 
durch und erstellte den Vorentwurf für die Freianlagen. 

Ein wesentlicher Bestandteil für die Fortentwicklung war die Erstellung der Entwässe-
rungsstudie, die in 2008 zu großen Teilen erstellt wurde. 

Zur genauen Erfassung und Vorbereitung des Sanierungsplanes wurden die beste-
henden umwelttechnischen Untersuchungen auch für den Bereich Ost-West-Grün-
zug durch das Büro Tauw GmbH (Moers) vorgenommen.  

In 2009 legte das Büro Tauw die Detailuntersuchung, die Vorarbeiten für den Sanie-
rungsplan und die Ergebnisse des Sanierungsplanes für das Gebiet östliche Bahn-
stadt vor. Die Verbindlichkeitserklärung erfolgte am 13.11.2009. 

Weiterhin wurden durch das Büro GEO-id (Hattingen) Gebäudeuntersuchungen im 
Umfeld des Kesselhauses vorgenommen. 

In 2009 erbrachte das Büro Ingenieur- und Planungsleistungen zum Gebäuderück-
bau für den ersten Bauabschnitt. 

Die vorgetätigten Planungsmaßnahmen bildeten eine wesentliche Grundlage für die 
Kaufverhandlungen für den Kaufvertrag über die Flächen im Umfeld des ehemaligen 
Ausbesserungswerkes („Ostfläche“). Dieser Grundstückskaufvertrag wurde am 
19.12.2008 notariell beurkundet. Am 09.12.2009 erfolgte die notarielle Beurkundung 
des Kaufvertrages „Grüne Mitte“. Der Kaufpreis wurde mit einer Restzahlung für den 
Kaufvertrag Ost im Februar 2010 an die DB AG überwiesen. 

Zur Umsetzung der mit dem Kaufvertrag verbundenen Auflagen erfolgten die notwen-
dige Medientrennung (Auftrag DB Services West GmbH) und die erforderlichen Ände-
rungen an den Versorgungsleitungen mit Wasser. Weiterhin wurden zur Herrichtung 
des Geländes und zur Vorbereitung der Endwidmung Gleisbauarbeiten (Herausnahme 
eines Gleises) durchgeführt. 

Zur Vorbereitung weiterer Grundstückserwerbe wurde das Institut für Bodenma-
nagement, Dortmund, mit der Verkehrswertermittlung der noch zu erwerbenden 
Grundstücksflächen auf dem östlichen Gelände der neuen bahnstadt opladen beauf-
tragt. 

In 2009 erfolgte der erste Abschnitt der Industriemontage und des Abbruchs der nicht 
mehr benötigten aufstehenden Gebäude. Nach Durchführung eines EU-weiten Ver-
fahrens wurde damit die Firma F & R Industriemontage und -abbruch GmbH, Neuen-
kirchen, beauftragt. Der Auftrag wurde in 2009 durchgeführt. Wesentliche Vorausset-
zung für den Abbruch waren in 2010 Rodungsarbeiten und die Freiräumung des Ge-
bäudes der DB Netz AG im Umfeld des Wasserturms. Die Finanzierung der Ro-
dungsarbeiten, der Abbruchmaßnahmen sowie der kaufvertraglichen Auflage zur 
Räumung des Gebäudes durch die DB Netz AG erfolgte in 2010.  

Parallel dazu erfolgten die Vorarbeiten und die Beauftragungen für die Erstellung der 
Bebauungspläne. Das Büro ASS aus Düsseldorf wurde nach vorgeschaltetem Aus-
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wahlverfahren mit der Erstellung der Bauleitplanung und der Projektsteuerung für die 
Bebauungspläne im Bereich Ost beauftragt. Das Büro Sven Peuker, Landschaftsar-
chitekt, wurde mit der Erstellung der Grundlagen, Gutachten und Kartierungen zu 
Artenschutz/Biotoptypen beauftragt. Die ersten Abschnitte wurden in 2009 vorgelegt 
und abgerechnet. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes Quartier am Campus 
erfolgte 2009 die Beauftragung des Büros AGES GmbH, Münster, zur Erstellung eines 
Konzeptes für die zukünftige Energieversorgung auf dem Gelände der neuen bahn-
stadt opladen Ost, als Grundlage für die Erstellung des Bebauungsplanes. 

In 2010 erfolgten die Restarbeiten für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Grüne 
Mitte“ und für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Quartier am Campus“ durch das 
Büro ASS sowie die Erstellung der notwendigen Gutachten (Accon, Peuker). 

In 2010 erfolgte die Umsetzung des 1. Bauabschnittes für die Durchführung der Bo-
densanierung. Dafür wurde die fachgutachterliche Begleitung beauftragt. 

Weiterhin wurden die städtebaulichen Planungen für die Freianlagen, die Straßener-
schließung und die städtebauliche Konzeption im Umfeld des Campus Leverkusen 
beauftragt. 

An den Bestandgebäuden wurden 2010 Maßnahmen zur Gebäudesicherung erforder-
lich. In 2010 wurden vorbereitende Maßnahmen zur Veräußerung der Bestandsge-
bäude Magazin, Wasserturm, Hallen Torstraße vorgenommen. 

Bodensanierung: 

Die Maßnahmen gemäß Sanierungsplanung wurden für den 2. Bauabschnitt mit Aus-
nahme des Brückenwiderlagers 2011 abgeschlossen. Der Planungsauftrag für den 3. 
Bauabschnitt wurde erteilt.  

Ende 2012 schloss die neue bahnstadt opladen GmbH nach drei Jahren die Bodensa-
nierung, grundsätzliche und zwingende Voraussetzung für die Nutzung der Bahnstadt 
als Wohn- und Gewerbestandort auf dem Areal des einstigen Ausbesserungswerkes, 
ab. 

Erschließung und Freianlagen 2011: 

In 2011 erfolgte die weitere Beauftragung für die Ausführungsplanung für die Er-
schließung und die Freianlagen an die ARGE B.A.S. Kopperschmidt und Moczala, 
Werkgemeinschaft Freiraum und Ingenieurbüro Kühnert. Bereits im Mai 2011 erfolgt 
der Baubeginn der Baustraße für die Bahnstadtchaussee, die als Baustraße Ende 
des Jahre 2011 fertig gestellt wurde. Die Planungen für den Ost-West-Grünzug für 
das Baulos 1 wurden in 2011 abgeschlossen. In 2011 konnte auch die Ausführung 
des Ost-West-Grünzuges, Baulos 1, abgeschlossen werden. 

Die weiteren Beauftragungen für die Planung beziehen sich auf die Lose 2 und 3 der 
Grünen Mitte. 

In 2011 erfolgte die 2. Auslegung für den Bebauungsplan 172 a/II nbso - Grüne Mitte. 
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Der Rat der Stadt Leverkusen beschließt in seiner Sitzung am 17.10.2011 über die 
während der Offenlage zum B-Plan Nr. 172 c/II nbso - Quartier am Campus einge-
gangenen Stellungnahmen.  

Erschließung und Freianlagen 2012: 

Parallel zu Bodensanierung und Artenschutz sowie Fertigstellung der Grünen Mitte 
(Los 3) koordinierte die neue bahnstadt opladen GmbH den Ausbau der notwendigen 
Infrastruktur für das neue Stadtquartier:  

Ende 2012 beendeten die TBL (Technische Betriebe Leverkusen AöR) den Kanal-
bau. 

Im Frühjahr 2012 legte die EVL (Energieversorgung Leverkusen GmbH) im neuen 
Wohngebiet „Quartier am Campus“ die Trassen für Wasser, Strom, Telekommunika-
tion und Nahwärme - parallel zum Straßenbau. Insgesamt fünf neue Straßen vernet-
zen das Wohngebiet. In 2012 wurde mit dem Bau einer Wand und des Quartierplatze 
vor dem KAW begonnen. 

Der Bebauungsplan Nr. 172 A/II nbso-Grüne Mitte wurde durch Beschluss des Bau- 
und Planungsausschusses zum dritten Mal ausgelegt. Für den Bebauungsplan Nr. 
172 C/II-Quartier am Campus wurde 2012 die 2. Auslegung durch den Bau- und 
Planungsausschuss beschlossen. 

Weiterer Grunderwerb: 

Mit Beschluss des Rates vom 11.04.2011 erwirbt die Stadt Leverkusen von der 
Deutschen Bahn AG weitere 30.083 m² als so genannte Umgriffsflächen um den 
Campus Leverkusen.  

Im August 2012 erfolgt die notarielle Beglaubigung des Kaufvertrages für den Ankauf 
für die nach erfolgter Gütergleisverlegung freiwerdenden Grundstücksflächen auf der 
Westseite. 

Vermarktung 2011: 

Die neue bahnstadt opladen ist durch Dienstleistungsvertrag beauftragt, die Ver-
marktung der städtischen Grundstücke auf dem Gelände der neuen bahnstadt opla-
den durchzuführen. Nach den Vorgaben der Rahmenplanung und auf der Grundlage 
der im Aufstellungsverfahren befindlichen Bebauungspläne (B-Plan Nr. 172/II nbso - 
Grüne Mitte, Auslegungsbeschluss vom 01.03.2010, sowie B-Plan Nr. 172/II nbso - 
Quartier am Campus, Auslegungsbeschluss vom 17.11.2010) entstehen Bau-
grundstücke mit einer Gesamtfläche von insgesamt 38.828 m². 

Wohngrundstücke: 

Für alle Wohnbaugrundstücke im B-Plan Grüne Mitte und Quartier am Campus 
wurde ein Gesamtverkehrswert von 10,8 Mio. € ermittelt. Für die Vermarktung hat die 
neue bahnstadt opladen in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 20 ein Vermark-
tungskonzept entwickelt, das der Rat der Stadt Leverkusen am 11.04.2011 be-
schlossen hat. 
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Zur Umsetzung der Vermarktung führte die neue bahnstadt opladen eine Mehrfach-
beauftragung von Architekten in Absprache mit der Architektenkammer NRW durch, 
um beispielhafte Architektur für verschiedene Haustypen zu erhalten. Im Februar 
2011 wurden hierfür 13 Architekten ausgewählt und durch Werkvertrag mit eine Pla-
nung beauftragt. Das Ergebnis wurde der Öffentlichkeit am 07. und 08.05.2011 wäh-
rend der Baubörse präsentiert. 

Infolge der Vermarktungsaktivitäten konnten in 2011 Grundstücke im Wert von 
2.456.776,00 € veräußert werden. Hierunter befinden sich auch das Grundstück für 
das Kölner Studentenwerk zur Erstellung von studentischen Apartments, das denk-
malgeschützte Magazin, der Wasserturm sowie der Handwerkerhof im gewerblichen 
Bereich. 

Vermarktungskonzept für die Gewerbegrundstücke: 

In der Sitzung vom 17.10.2011 entscheidet der Rat über das von der neuen bahn-
stadt opladen vorgelegte Vermarktungskonzept für die Veräußerung der Gewerbe-
grundstücke auf dem Gelände der neuen bahnstadt opladen. Dabei handelt es sich 
um Gewerbegrundstücke mit einer Gesamtgröße von 73.000 m² zu einem sich erge-
benden Gesamtkaufpreis von insgesamt mindestens 9.350.000 €.  

Vermarktung 2012: 

Ende 2012 starteten die privaten Bauherren auf elf Baustellen. Im selben Jahr reali-
sierten die Beierlorzer und Homann GbR sowie die Altstadtfunken-Turm-gGmbH die 
Sanierung und Neunutzung des Magazins und des Wasserturms. Die neue bahnstadt 
opladen GmbH bezog im Januar 2012 im Magazin ihre neuen Büros. 

Die Ausschreibung für das ehemals denkmalgeschützte Kesselhaus läuft bis Ende 
Dezember 2012. 

Wohngrundstücke: 

Insgesamt wurden Wohngrundstücke in 2012 mit 19.849 m² zu einem Preis von 
5.672.083,50 € verkauft. 

Vermarktung Gewerbegrundstücke: 

Auch die Entwicklung im Gewerbegebiet schreitet voran: Elf kleine und mittelständi-
sche Betriebe sind im Handwerkerhof angesiedelt. 

Campus Leverkusen - übergeordnete Planungskosten: 

Im Hinblick auf den erfolgten Zuschlag für die Ansiedlung eines Campus Leverkusen 
der Fachhochschule Köln auf dem Gelände der neuen bahnstadt opladen erfolgten 
zusätzliche Planungsleistungen durch die ARGE in Bezug auf Anpassungen im Be-
reich Grünes Kreuz und Werkstättenstraße. Mit der Fachhochschule wird ein 
wichtiger Impuls für die weitere Entwicklung des Geländes der neuen bahnstadt 
opladen gesetzt. 
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In 2010 lobte der BLB als Bauherr für die Fachhochschule den Generalplanerwettbe-
werb in enger Kooperation mit der Stadt Leverkusen, der nbso und der Regionale 
2010 aus. Die Regionale Agentur hatte erfolgreich die Förderung des Wettbewerbs 
durch Stadterneuerungsmittel erreicht. Die Fördermittel wurden über das Treuhand-
vermögen der nbso bereitgestellt. Der Eigenanteil wurde durch die Stadt Leverkusen 
bereitgestellt. Weiterhin bewilligte der RP Köln die Mittel für die Wettbewerbsbetreu-
ung durch das Büro Scheuvens und Wachten. 

In 2011 wurde das Büro augustinundfrankarchitekten, Berlin, als Preisträger mit der 
Vorplanung für den Campus Leverkusen durch den BLB beauftragt. Die neue bahn-
stadt opladen begleitet die Planung und führt die Verhandlungen mit BLB und DB AG 
über die notwendigen Erschließungsmaßnahmen. 

In 2012 wurde an der Fertigstellung der Entwurfsplanung für den Campus Leverkusen 
weiter gearbeitet. Im selben Jahr erfolgte der Antrag auf Abriss der für den Neubau 
des Campus Leverkusen notwendigen Hallenteile.  

Das Wohnen direkt am Campus unterstützt das Kölner Studentenwerk: Der Wettbe-
werb für ein Studentenhaus mit ca. 65 Apartments wurde in 2012 abgeschlossen. 

Öffentlichkeitsarbeit: 

In 2010 wurden der Projekttag, der Tag der Architektur und zahlreiche Führungen auf 
dem Gelände der neuen bahnstadt opladen durchgeführt. Dadurch wurde die Finan-
zierung von Werbematerial, Agenturkosten mit vorlaufendem Wettbewerb sowie Ver-
anstaltungs- und Durchführungskosten erforderlich.  

In 2011 und 2012 wurden erfolgreich Baubörsen (2011) zur Vermarktung der Flächen 
sowie Projekttage durchgeführt. Weiterhin beteiligt sich die neue bahnstadt opladen an 
der Expo-Real. 

Projektsteuerung: 

In 2010, 2011 und 2012 wurde das Projekt neue bahnstadt opladen durch das Büro 
Zerna mit der Projektsteuerung begleitet. 

Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Vermögenslage: 

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2012 T€ 136 (Vorjahr: T€ 131). 

Das Anlagevermögen beträgt zum Bilanzstichtag T€ 17 (Vorjahr: T€ 13); Investi-
tionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 14 (Vorjahr: T€ 2) stehen Abschrei-
bungen in Höhe von T€ 10 (Vorjahr T€ 4) gegenüber. Die Investitionen betreffen ins-
besondere Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung.  

Die zum 31.12.2012 bestehenden Forderungen gegenüber der Stadt Leverkusen von 
T€ 35 (Vorjahr: T€ 89) betreffen laufende Verrechnungen. Die Weiterberechnungen 
von Personal- und Sachkosten an die Stadt Leverkusen ist in den §§ 6 und 11 des 
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Dienstleistungsvertrags zwischen der Stadt Leverkusen und der Gesellschaft gere-
gelt.  

Zum Abschlussstichtag waren liquide Mittel von T€ 75 (Vorjahr: T€ 13) auf den Ge-
schäftskonten der Gesellschaft vorhanden. 

Das Eigenkapital betrug zum Jahresende T€ 31 (22,8 % der Bilanzsumme) gegen-
über T€ 30 (22,9 % der Bilanzsumme) im Vorjahr. Die kurzfristigen Fremdmittel 
betragen zum Bilanzstichtag T€ 105 (Vorjahr: T€ 101) und enthalten Steuer- und 
sonstige Rückstellungen (T€ 68, Vorjahr: T€ 77) und kurzfristige Verbindlichkeiten 
(T€ 37, Vorjahr: T€ 24).  

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zum 31.12.2012 wie folgt zusammen: 

 T€
Personalbezogene Rückstellungen:
 Urlaubsrückstände 23
 Mehrarbeitsüberhänge 9
 Leistungszulagen 8

Sonstige Rückstellungen:
Jahresabschlusskosten 12
Archivierungskosten 6
Beiträge Künstlersozialkasse 4
Mieten 3

65

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2012 
T€ 4 (Vorjahr: T€ 0). Die kurzfristigen sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 
31.12.2012 T€ 33 (Vorjahr: T€ 24)  und betreffen insbesondere Umsatzsteuerver-
bindlichkeiten (T€ 22, Vorjahr: T€ 15) sowie abzuführende Lohn- und Kirchensteuern 
aus Dezember 2012 (T€ 11, Vorjahr: T€ 9). 

Finanzlage: 

Unter Hinzurechnung der Abschreibungen (T€ 10) zum Jahresergebnis (T€ +1) ergibt 
sich ein Cashflow von T€ 11. Der Mittelzufluss aus der Verminderung kurzfristiger 
Forderungen (T€ 62) und der Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten (T€ 13) 
führen bei einer Verminderung der kurzfristigen Rückstellungen (T€ 9) zu einem 
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von T€ 77. Anschaffungen von 
Software und von Betriebsausstattung führten zu einem Mittelabfluss aus der 
Investitionstätigkeit von T€ 15. Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit 
und der Mittelabfluss aus Investitionen führen zu einer Erhöhung des 
Finanzmittelbestands um T€ 62 auf T€ 75 am 31.Dezember 2012 (Vorjahr: T€ 13).  
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Ertragslage:  

Einen Überblick über die Entwicklung der Ertragslage gibt die folgende Darstellung: 

Plan Ist

2012 2012
T€ T€

Umsatzerlöse 1.043 959
Sponsoring und sonstige betriebliche Erträge 5 27
Aufwendungen für bezogene Leistungen -1 0
Personalaufwand -753 -727
Abschreibungen -3 -10
Sonstige betriebliche Aufwendungen -285 -241
Zinsaufwendungen -1 0
Ertragsteuern 0 -7

Jahresüberschuss 5 1

Die Gesellschaft erzielte in 2012 Umsatzerlöse mit der Stadt Leverkusen aus der 
Weiterberechung von Sach- und Personalkosten gemäß den Regelungen des 
Dienstleistungsvertrags zur Vorbereitung und Durchführung der Stadtumbaumaßnah-
me „neue bahnstadt opladen“ zwischen der Gesellschaft und der Stadt Leverkusen.  

Die Gesellschaft hat in 2012 außerdem Sponsoringerlöse in Höhe von T€ 24 für die 
Durchführung des Projekttages am 23. September 2012 unter dem Motto „die bahn-
stadt bewegt (sich)“ von verschiedenen Sponsoren erhalten.  

Den Umsatzerlösen stehen betriebliche Aufwendungen von T€ 978 gegenüber. Da-
von entfallen auf den Personalaufwand T€ 727, auf die Abschreibungen T€ 10 und 
auf die sonstigen Aufwendungen T€ 241. Im Personalaufwand sind Zuführungen zu 
personalbezogenen Rückstellungen enthalten. Die Gesellschaft beschäftigte in 2012 
elf (Vorjahr: zehn) Mitarbeiter.  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich in 2012 wie folgt zusammen: 

2012
T€

Betriebsaufwendungen 113
Verwaltungsaufwendungen 82
Vertriebsaufwendungen 46

241

Das Betriebsergebnis beträgt in 2012 T€ 8 (Vorjahr T€ 4). Die Gesellschaft schließt 
das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresüberschuss von T€ 1 (Vorjahr: Jahresfehl-
betrag von T€ -1) ab. 
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Ausblick 2013 

- Frühjahr 2013: Vollendung und Einweihung der Campusbrücke 

- Sommer 2013: Baustart für die Bahnhofsbrücke zwischen Lützenkirchener Straße 
und Bahnhofstraße 

- Fertigstellung der Erschließung des Gewerbegebietes im Osten für das 
Gewerbegebiet und im Quartier am Campus 

- Frühjahr 2013: Fertigstellung der Entwurfsplanung für die Gütergleisverlegung und 
Entscheidung des Rates der Stadt Leverkusen über die Fortführung der Planung 
und Umsetzung. 

- Sommer 2013: Beginn des Planfeststellungsverfahrens für die Gütergleisverle-
gung, bei dem die Bürger Gelegenheit habe, sich in den Prozess miteinzubringen. 

- Frühjahr 2013: Auswahlverfahren für ein Städtebau-Büro zur Erstellung eines 
städtebaulichen Konzepts und des Bebauungsplanes für die 11 Hektar große 
Westseite mit zusätzlichen angrenzenden Bereichen. 

- Fortführung der Planung der neuen Bahnallee 

- Frühjahr 2013: Anmietung des ehemaligen Stationscafés im Bahnhof Opladen von 
der DB AG als Bürger-Info mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Hier ist ebenfalls das 
Baubüro der TBL für den Brückenbau.  

- Die neue bahnstadt opladen wird regelmäßig öffentliche Führungen im Ost- und 
Westteil anbieten. 

- Am Sonntag, dem 08.09.2013, findet der Projekttag der neuen bahnstadt GmbH 
unter dem Motto „Brückenfest“ statt. 

gez. 
Vera Rottes 



Anlage 

gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW



 

Anlage gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW 
 

Erstattung des Aufwandes der Fraktionen 
 

 
I. Die Fraktionen im Rat der Stadt Leverkusen erhalten gem. § 56 Abs. 3 GO 

NRW zur Unterstützung ihrer Arbeit folgende Zuwendungen der Stadt: 
  
 1 Geldleistungen 
 1.1 Die Stadt Leverkusen gewährt zur Abgeltung der Personal-, Sach- und Ge-

schäftskosten einer Fraktion mit 3 Mitgliedern einen pauschalen Betrag in Hö-
he von 4.250,00 € pro Monat. 

 
 1.2  Zur Abgeltung der durch eine steigende Mitgliederzahl erhöhten Personal-, 

Sach- und Geschäftskosten wird eine monatliche Pauschale von 500,00 € je 
zusätzlichem Mitglied gewährt. 

 
 1.3 Fraktions- und gruppenlose Einzelmitglieder des Rates erhalten die maximal 

mögliche finanzielle Zuwendung nach § 56 Abs. 3 Satz 5 GO NRW. 
 
2 Geldwerte Leistungen 

Die Stadt Leverkusen stellt den Fraktionen im Rahmen vorhandener Kapazitä-
ten Sitzungsräume innerhalb von städtischen Gebäuden zur Verfügung. 

 
3 Die Regelung tritt mit Wirkung vom 01.01.2012 in Kraft. 

 
 
 
II. Die Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Leverkusen erhalten 

gem. § 56 Abs. 3 GO NRW zur Unterstützung ihrer Arbeit folgende Zuwen-
dungen der Stadt: 

  
1 Geldleistungen 
1.1 Die Stadt Leverkusen gewährt zur Abgeltung der Personal-, Sach- und Ge-

schäftskosten einer Bezirksfraktion mit 2 Mitgliedern einen pauschalen Betrag 
in Höhe von 100,00 € pro Monat. 

 
1.2   Zur Abgeltung der durch eine steigende Mitgliederzahl erhöhten Personal-, 

Sach- und Geschäftskosten wird eine monatliche Pauschale von 30,00 € je 
zusätzlichem Mitglied gewährt. 

 
2 Die Zuwendungen an die Bezirksfraktionen werden strukturellen Haushalts-

kürzungen nicht unterworfen. 
  
3 Die Regelung tritt rückwirkend zum 01.01.10 in Kraft. 
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Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen sowie Mitglieder des Rates  

Geldleistungen 

 
 

 
 

 
 

Haushaltsansatz 

 
Ergebnis der 
Jahresrech-

nung 

 
 

 
Nr. 

 
Bezeichnung der Haushaltsstelle 

 
20141) 
EURO 

 
20132) 
EURO 

 
20123) 
EURO 

 
Erläuterungen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

Auslagenanteil Fraktionen:    810001050105 

                                               549200 

CDU-Fraktion (22 Mitglieder) 

SPD-Fraktion (16 Mitglieder) 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

(7 Mitglieder) 

Fraktion BÜRGERLISTE (7 Mitglieder) 

FDP-Fraktion (5 Mitglieder) 

Fraktion Die Unabhängigen (3 Mitglieder) 

Fraktion Die Unabhängigen (4 Mitglieder) 
[ab 01.01.13] 

Fraktion pro NRW (3 Mitglieder) 

OP-Fraktion (3 Mitglieder) 

Gruppe OP (2 Mitglieder) [ab 11.09.12] 

Rf. Tietz (DIE LINKE) [bis 30.06.13] 

Rh. Boden (DIE LINKE) [ab 01.07.13] 

Rh. Lindlar (Die PARTEI) [bis 31.12.2012] 

Rh. Dr. Becker (fraktionslos) [ab 11.09.12] 

 

 

165.000,00 

129.000,00 

75.000,00 

 

75.000,00 

63.000,00 

 

57.000,00 

 

51.000,00 

 

34.000,00 

 

17.000,00 

 

17.000,00 

 

 

165.000,00 

129.000,00 

75.000,00 

 

75.000,00 

63.000,00 

 

57.000,00 

 

51.000,00 

 

34.000,00 

8.500,00 

8.500,00 

 

17.000,00 

 

 

 

164.891,90 

129.000,00 

75.000,00 

 

75.000,00 

54.701,50 

50.738,26 

 

 

50.369,84 

38.250,00 

10.388,89 

17.000,00 

 

8.938,35 

3.000,00 

 

zu 1-11: 

Die Zuwendungen erfolgen aufgrund 
eines Ratsbeschlusses vom 13.12.04, 
der in der Ratssitzung am 26.10.09 
bestätigt und in der Ratssitzung am 
30.05.11 geändert wurde. 

 

Die Unterschiede bei den 
Haushaltsansätzen ergeben sich aus 
den unterschiedlichen Mitgliederzahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fußnoten: 
1) 

Haushaltsjahr
 

2)
 Vorjahr

 

3)
 Vorvorjahr
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Zuwendungen an die Fraktionen der Bezirksvertretungen  

Geldleistungen 

 
 

 
 

 
 

Haushaltsansatz 

 
Ergebnis der 
Jahresrech-

nung 

 
 

 
Nr. 

 
Bezeichnung der Haushaltsstelle 

 
20141) 
EURO 

 
20132) 
EURO 

 
20123) 
EURO 

 
Erläuterungen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Auslagenanteil Fraktionen:    810001050104 

                                               549200 

 

Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I:  

SPD-Fraktion (3 Mitglieder) 

SPD-Fraktion (4 Mitglieder) [ab 01.10.12] 

 

Fraktion BÜRGERLISTE (3 Mitglieder) 

 

Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II:  

SPD-Fraktion (3 Mitglieder) 

 

Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III:  

SPD-Fraktion (4 Mitglieder) 

 

 

 

 

 

 

 

1.920,00 

 

1.560,00 

 

 

1.560,00 

 

 

1.920,00 

 

 

 

 

 

 

 

1.920,00 

 

1.560,00 

 

 

1.560,00 

 

 

1.920,00 

 

 

 

 

 

 

1.560,00 

 

 

1.560,00 

 

 

1.560,00 

 

 

1.920,00 

 

 

zu 1-4: 

Die Zuwendungen erfolgen aufgrund 
eines Ratsbeschlusses vom 04.10.10 
zur Vorlage Nr. 0687/2010. 

 
Die restlichen in Fraktionsstärke in den 
Bezirksvertretungen vertretenden 
Parteien (mind. 2 Mitglieder) haben ihr 
Recht auf Bildung einer Fraktion gem.  
§ 56 GO NRW nicht beansprucht. 
 

Die Unterschiede bei den 
Haushaltsansätzen ergeben sich aus 
den unterschiedlichen Mitgliederzahlen. 

 

 

 
Fußnoten: 
1) 

Haushaltsjahr
 

2)
 Vorjahr

 

3)
 Vorvorjahr

 

 



 

Vermerke



VERMERKE ERGEBNISPLAN UND FINANZPLAN 

BESTIMMUNGEN FÜR DIE AUSFÜHRUNGEN DES HAUSHALTSPLANES 
 
1. Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 20 GemHVO) 
 
Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen 
● die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, 
● die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, 
● die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und 
   die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie 
   die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  
   insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit. 
 
 
2. Bildung von Budgets (§ 21 Absatz I GemHVO) 
 
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe 
der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitio-
nen. 
 
Die Budgetierung bezieht sich auf die Produktgruppen der jeweiligen Fachbereiche, die in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen dargestellt 
sind. 
 
 
2.1 Das Personalaufwand- bzw. Personalauszahlungsbudget (Sachkonten 50XXXX bzw. Finanzpositionen 70XXXX) der einzelnen Produkt-
gruppen ist produktbereichsübergreifend deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 50XXXX bzw. 
Finanzpositionen 70XXXX mit den Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 51XXXX bzw. Finanzpositionen 71XXXX gegenseitig de-
ckungsfähig. 
 
2.2 Die Budgets der 

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkontengruppe 52) bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  
(Kontengruppe 72);  

- Transferaufwendungen (Sachkontengruppe 53) bzw. Transferauszahlungen (Kontengruppe 73); 



- Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkontengruppe 54) bzw. sonstigen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- 
tätigkeit (Kontengruppe 74) und 
 

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkontengruppe 55) bzw. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75) 
sind nicht nur innerhalb einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig, sondern auch  
innerhalb verschiedener Produktgruppen, wenn sie demselben Fachbereich zugeordnet sind. 
 

Soll im Bereich der vorgenannten Kontengruppen eine Deckung durch eine Produktgruppe eines anderen Fachbereiches des 
gleichen Dezernates erfolgen, so ist dies mit vorheriger Zustimmung des Beigeordneten möglich. 
 
 
2.3 Innerhalb der Dezernate und Fachbereiche sind die Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) und 782700 (Er-
werb bewegliches Vermögen unter 410 €) gegenseitig deckungsfähig. 
 
2.4 Bei den EDV-Entgelten sind die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 542206 (EDV-Entgelte /VoiP) sowie 542216 (Schulung 
Standardsoftware durch KSL), Finanzpositionen 742206, 742216 fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. 
 
Aufwendungen/Auszahlungen der EDV-Entgelte sind deckungsfähig für die Maßnahme „Gutachten Ifo-Kommission“  
(veranschlagt in der Produktgruppe 0145 – Finanzmanagement und Rechnungswesen) 
 
2.5 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen, Rückstellungen, Pauschal- und Ein-
zelwertberichtigungen) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendun-
gen.  
 
2.6 Unterjährige Zuführungen aus dem Aufwand zum entsprechenden Rückstellungssachkonto sind in unbegrenzter Höhe zulässig und einseitig 
deckungsfähig. 
 
2.7 Innerhalb aller Produktgruppen sind die Erstattungen an KSL gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Erstattungen an TBL (AöR). 
 
2.8 Die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 541229 – Fortbildung extern (Finanzposition 741229), 541309  - Dienstreisen und Kilo-
meterentschädigungen (Finanzposition 741309), 543109 – Büromaterial (Finanzposition 743109) und 543119 – Portokosten (Finanzposition 
743119) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. 



Dies gilt auch für folgende Aufwendungen/Auszahlungen: 
 
Sachkonto 542909 (Finanzposition 742909) – Zentral sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, 
Sachkonto 542129 (Finanzposition 742129) – Zentral Miete Parkraum und 
Sachkonto 526109 (Finanzposition 726109) – Zentral Dienstleistungen 
 
 
Band 1 Zeilen 27 und 28 in den Teilergebnisplänen: 
 
Die Ausweisung der Internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten/Produktgruppen wird aktualisiert. Diese Aktualisierung 
dient der verursachungsgerechten Abrechnung der Serviceprodukte bzw. der Outputprodukte mit Serviceanteil sowie der Abbildung des Vermie-
ter-Mieter-Modells. Basis hierfür ist das Zahlenmaterial, das sich aufgrund der vorhergehenden Jahresabschlüsse sowie der künftigen Entwick-
lungen ergibt. 
 
 
2.9 Fachbereichsbezogene Vermerke: 
 
Vermerk Dez. III: 
 
Aufwandspositionen des Projektes eea (european energy award) sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
Vermerk FB 01: 
 
Die Aufwendungen/Auszahlungen der Finanzstelle PN0105 (Politische Gremien), Sachkonto 523200 (Aufwand Unterhaltung Infrastruk-
tur)/Finanzposition 720000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Aufwendungen/Auszahlungen für kleine Maßnahmen in 
den Stadtbezirken finanziert werden (fachbereichsübergreifend). 
 
Die Auszahlungen der Finanzstelle 81040105012000 (Kleine Investitionen in den Stadtbezirken), Finanzpositionen 782600 und 782700 (Aus-
zahlungen für beweglichen Sachen des Anlagevermögens – über und unter 410 €)) sind gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen 
Auszahlungen für diesen Zweck finanziert werden (fachbereichsübergreifend). 
 
 



Vermerk Büro 03: 
 
Die Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0115 (Gleichstellung von Frau und Mann), Sachkonten 501900 (Aufwendungen für 
sonstige Beschäftigte), 541200 (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung) und 543120 (Sachausgaben, Literaturbeschaffung) bzw. Finanzpositi-
onen 700000 und 740000 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
Vermerk FB 20/ZFD 
 
Alle Finanzstellen des Fachbereiches 20 mit der Finanzposition 782200 (Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken) sind ge-
genseitig deckungsfähig. 
 
Die Finanzpositionen 781000 (Zuweisung an Bund) und 781100 (Zuweisung an Land) der Finanzstelle 97001605022005 (Rückzahlung Investi-
tionszuweisungen) sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
Die Finanzposition 782200 (Grunderwerb) / Finanzstelle 20000165012010 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse ist gegenseitig deckungsfähig mit 
der Finanzposition 783200 (Tiefbaumaßnahmen/Baukosten)) / Finanzstelle 66721205021113 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse). 
 
Sollte für Maßnahmen der nbs:o, die Einrichtung neuer Finanzpositionen notwendig werden, können die Haushaltsmittel im Rahmen der gegen-
seitigen Deckungsfähigkeit verschoben werden. 
 
Vermerk FB 30: 
 
Die Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0160 (Rechts- und Versicherungsangelegenheiten), Sachkonto 549900 (Andere sons-
tige ordentliche Aufwendungen)/Finanzposition 740000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Aufwendun-
gen/Auszahlungen für die Behebung von Versicherungsschäden finanziert werden (fachbereichsübergreifend). 
 
Die Finanzstelle 30000160022000 (Versicherungsleistungen), Finanzpositionen 782600 und 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen über/unter 
410 €) ist gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Auszahlungen für die Behebung von Versicherungsschäden finanziert werden 
(fachbereichsübergreifend). 
 
 
 



Vermerk FB 32: 
 
Die Finanzstellen 32000926012000 (Überwachung nbs:o) bis 32001405012000 (Geräte Umweltverträglichkeit) sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
Vermerk FB 33: 
 
Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0106 (Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle 
des Integrationsrates), Sachkonto 549900 (Andere sonstige ordentliche Aufwendungen)/Finanzposition 740000: 
Sperrvermerk über 5.000 € – Freigabe durch den Bürger- und Umweltausschuss. 
 
Vermerk FB 37: 
 
Finanzstelle 37000265012003 (Feuerwehr - Anschaffung von Fahrzeugen), Finanzposition 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €): 
Sperrvermerk – Freigabe je nach Sachverhalt durch den zuständigen Fachausschuss und/oder den Finanzausschuss. 
 
Vermerk FB 40: 
 
Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 0305 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), Finanzpositionen 782100 (Erwerb immaterieller 
Vermögensgegenstände), 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €), 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €) sowie 
783300 (Auszahlungen Grün und Freizeit) des FB 40 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
Alle Produkte der Produktgruppe 0305 / Sachkonto 543140 (Fernmeldegebühren) sind einseitig als Deckungsmittel für 110001300201 / Sach-
konto 549900 (sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendbar, da FB 11 ab 2013 die Zahlung der GEZ für den FB 40 übernimmt. 
 
Vermerk FB 51: 
 
Im Rahmen des U-3 Ausbauprogramms incl. Sonderausbauprogramm sind die veranschlagten Mittel für die Investitionen im Zusammen-
hang mit der U-3-Betreuung gegenseitig deckungsfähig.  
 
 
 
 



Vermerk FB 65: 
 
Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 0170 (Gebäudemanagement), Finanzpositionen 783100 (Ausgaben für Hochbaumaßnahmen) 
sowie die Finanzpositionen 783100 mit 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €), 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 
€) und 781100 (Rückzahlung Landesmittel) innerhalb der Finanzstellen des FB 65 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
Die veranschlagten Mittel für die Investitionen im Zusammenhang mit der U-3-Betreuung sind gegenseitig deckungsfähig (sh. auch 
genereller Deckungsvermerk für den FB 65)  
 

Vermerke FB 66: 
 
Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 1205 (öffentliche Verkehrsfläche) und 1315 (Hochwasserschutz), Finanzpositionen 782600 
(Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 783200 (Ausgaben für Tiefbaumaßnahmen) des FB 66 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
Vermerke FB 67: 
 
Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 1305 (öffentl. Grün und Landschaftsbau) und 1310 (Friedhofs- und Bestattungswesen), Finanz-
positionen 783300 (Auszahlung Grün und Freizeit) 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 782700 (Erwerb bewegliches 
Vermögen unter 410 €)  des FB 67 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
 
2.10 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach den vorstehenden Haushaltsvermerken (Ziffern 2.1 bis 2.9) erfolgt im Haushaltsvollzug durch die 
Übertragung veranschlagter Haushaltsmittel (sogenannte „Sollübertragung“). Die Übertragung kann auch auf Sachkonten und Finanzpositionen 
eines Fachbereiches oder Dezernates erfolgen, auf denen kein Ansatz geplant ist. Sollübertragungen sind in unbegrenzter Höhe zulässig. 
 
Die echte Deckungsfähigkeit muss vor Inanspruchnahme von den Fachbereichen beim Fachbereich Finanzen beantragt werden. 
 
 



2.11 Niederschlagungen von Forderungen bedingen von der Buchungslogik her eine entsprechende Aufwandsbuchung. Eine Budgetplanung im 
Rahmen der Haushaltsplanung ist hierfür nicht erforderlich, so dass diese Buchungen auch ohne Bereitstellung eines Haushaltsansatzes durch-
geführt werden dürfen. 
 
 
2.12 Die Zuführungen zu den Rückstellungen des Fachbereiches 11 (z.B. für Pensionen, Beihilfe) sind alle gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
2.13 Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen von allen Fachbereichen (siehe z. B. Finanzstelle 
PN1605 (Allg. Finanzwirtschaft) / Sachkonto 546910, Finanzposition 740000) sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
2.14 Alle Produkte der Produktgruppe 0305 / Sachkonto 543140 (Fernmeldegebühren) sind einseitig als Deckungsmittel für Innenauftrag 
110001300201 / Sachkonto 549900 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendbar (Begründung: FB 11 übernimmt ab 2013 die Zahlung der 
GEZ für FB 40). 
 
2.15 Zum Ende des Jahres 2012 wird die Zentrale Vergabestelle von Dez V – Büro Baudezernat – zu Dez III/FB 30 – Recht und Ordnung, sowie 
die Wohnraumüberwachung aus dem FB 33 – Bürgerbüro – zur Wohnungsbauförderung im FB 61 – Stadtplanung und Bauaufsicht - verlagert.  
Die Aufwendungen/Erträge (Auszahlungen/Einzahlungen) der Produktgruppe 0175 (Zentrale Vergabestelle) und der Produktgruppe 1020 
(Wohnraumüberwachung) werden entsprechend der Neuorganisation dezernatsübergreifend verschoben. 
 
2.16 Die Finanzstelle 11000130022000 / Finanzpositionen 782600 und 782700 (zentrale Beschaffungsstelle – Einrichtungsgegenstände 
über/unter 410 €) kann im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus den von den städt. Fachbereichen bewirtschafteten Investitions-
mitteln aufgestockt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Zweckbindung (§ 21 Absatz II GemHVO) 
 
Soweit durch einen Haushaltsvermerk eine Zweckbindung ausgewiesen ist, berechtigen Mehrerträge in den Teilergebnisplänen zu Mehr-
aufwendungen. 
 
Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen analog. 

 

Allgemeiner Vermerk: 

Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Zuweisungen, Spenden und Sponsorengeldern berechtigen zur Aufstockung eines vom begünstigen-
den Fachbereich zu benennenden Kontierungsobjektes oder zur Einrichtung neuer (bisher noch nicht im Haushaltsplan enthaltenen) Kontie-
rungsobjekte zur zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisung, Spende/des Sponsorengeldes. 

 
Mehrerträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen, Einzelwert-und Pauschalwertberichtigungen etc. (Sachkonto 458XXX) be-
rechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwendungspositionen. 
 
 
Vermerk FB 01: 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0105 (Politische Gremien), Sachkonto 442700 (Erstattungen von privaten Unternehmen) 
bzw. Finanzposition 642700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN9981 (Produktgruppenübergreifen-
de Finanzstelle FB 01), Sachkonto 549900 (andere sonstige ordentliche Aufwendungen) bzw. Finanzposition 740000. 
 

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0255 (Statistik), Sachkonto 442700 (Erstattungen von privaten Unternehmen) bzw. Finanz-
position 642700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0255, Sachkonto 526100 (sonstige Aufwendun-
gen/Dienstleistungen) bzw. Finanzposition 720000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0135 (Presse und Öffentlichkeitsarbeit), Sachkonto 459100 (andere sonstige ordentliche 
Erträge) bzw. Finanzposition 659100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0135, Sachkonto 526100 
(sonstige Aufwendungen/Dienstleistungen) bzw. Finanzposition 720000. 



Vermerk Büro 03: 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0115 (Gleichstellung von Frau und Mann), Sachkonto 441100 (Erträge aus Verkauf) / 
Finanzposition 641100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0115, Sachkonten 501900 (Aufwendun-
gen für sonstige Beschäftigte) und 543120 (Sachausgaben, Literaturbeschaffung) bzw. Finanzpositionen 700000 und 740000. 
 
Vermerk FB 11 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0130 (Zentrale Dienste FB 11), Sachkonto 414200 (Zuweisungen von Gemeinden und Ver-
bänden) / Finanzposition 614200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN9911 (Produktübergreifende Fi-
nanzstelle FB 11), Sachkonto 523609 (Zentrale Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung)/ Finanzposition 723609. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0130 (Zentrale Dienste FB 11), Sachkonto 442530 (Erstattungen von Beteiligungen AöR) / 
Finanzposition 642530, 442510 (Erstattungen von Beteiligungen KSL) / Finanzposition 642510 und 442800 (Erstattungen von übrigen Berei-
chen) / Finanzposition 642800 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0130, Sachkonto 526100 (sonstige 
Aufwendungen, Dienstleistungen)/ Finanzposition 720000 und 528110 (Aufwand für Druckmaterial) / Finanzposition 720000. 
 
Vermerke FB 20 / Zentrales Finanzdepot: 
 
Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605023000 (Verkauf städt. Übergangsheime), Finanzposition 682100 (Verkauf Grundstücke/Gebäude) 
berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 97001605023000, Finanzposition 781100 (Zuweisung an Land). 
 
Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 20000165012500 (Grundstückserlöse), Finanzposition 682100 (Verkauf Grundstücke/Gebäude) berechtigen 
zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen 20000165012001 (Grunderwerb), 20000165012002 (Notarkosten), 20000165012003 (Vermes-
sungskosten), 20000165012004 (Grunderwerbsteuer) und 20000165012005 (Erschließungskosten) - alle Finanzposition 782200 (Ausz. für den 
Erwerb von unbebauten Grundstücken). 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1106 (Abwasserbeseitigung), Sachkonto 442531 (Erstattungen von Beteiligungen, TBL) Fi-
nanzposition 642531 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1106, Sachkonto 531500 (Zuschüsse an kom-
munale Sonderrechnungen)/Finanzposition 730000. 
 
 



Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1110 (Abfallwirtschaft), Sachkonto 469175 (Erträge aus Gewinnanteilen 
AVEA)/Finanzposition 679375 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1110, Sachkonto 548175 (Ertragsteu-
ern AVEA)/Finanzposition 740000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1110 (Abfallwirtschaft), Sachkonto 432130 (Müllabfuhrgebühren)/Finanzposition 632130 be-
rechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1110, Sachkonto 526100 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistun-
gen; hier: Müllbeseitigung AVEA)/Finanzposition 720000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0145 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), Sachkonto 431140 (Vollstreckungsge-
bühren)/Finanzposition 631140 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0145, Sachkonten 549910 (Mahnge-
bühren) und 526100 (sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)/ Finanzpositionen 740000 und 720000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0810 (Sportförderung), Sachkonto 469120 (Rückzuführung von SPL)/Finanzposition 679320 
berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0810, Sachkonto 548120 (Ertragsteuern SPL)/Finanzstelle 740000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211 (ÖPNV), Sachkonto 491100 (außerordentliche Erträge)/Finanzposition 679200 berech-
tigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonto 542930 (Aufwendungen ÖPNV)/Finanzposition 740000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211 (ÖPNV), Sachkonto 442200 (Erstattungen von Gemeinden/GV)/Finanzposition 642200 
berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonto 542930 (Aufwendungen ÖPNV)/Finanzposition 
740000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211 (ÖPNV), Sachkonto 469191 (Ausschüttung KWS)/Finanzposition 679391 berechtigen 
zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonten 531200 (Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/GV) 
und 548191 (Ertragsteuern KWS) bzw. Finanzstellen 730000 und 740000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 
469182 (Erträge aus Gewinnanteilen Radio Leverkusen)/Finanzposition 679382 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Fi-
nanzstelle PN1515, Sachkonto 548182 (Ertragsteuern Radio Leverkusen)/Finanzposition 740000. 
 



Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus , Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 
469195 (Erträge aus Gewinnanteilen LPG)/Finanzposition 679395 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 
PN1515, Sachkonto 548195 (Ertragsteuern LPG)/Finanzposition 740000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus , Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 
469100 (Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen)/Finanzposition 679310 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanz-
stelle PN1515, Sachkonto 548100 (Ertragsteuern)/Finanzposition 740000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 401300 (Gewerbesteuer)/Finanzposition 
601300 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonten 534100 (Gewerbesteuerumlage) und 
534200 (Finanzierungsbeitrag am Fonds dt. Einheit) bzw. Finanzpositionen 734100 und 734200. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 411100 (Schlüsselzuweisun-
gen)/Finanzposition 611100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 537200 (Umlage 
Landschaftsverband) /Finanzposition 737200. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 452500 (Erträge aus Verzinsung gem. 
AO)/Finanzposition 652500 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 559110 (Aufwendun-
gen für Verzinsung AO)/Finanzposition 750000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 461700 (Zinserträge Kreditinstitu-
te)/Finanzposition 671700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 551700 (Zinsen für Dar-
lehen vom Kreditmarkt)/Finanzposition 751700 und Sachkonto 551710 (Zinsen für Kassenkredite)/Finanzposition 751710. 
 
Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605022004 / Finanzposition 691700 (Einzahlungen aus Umschuldungen) berechtigen zu Mehrauszah-
lungen bei Finanzstelle 97001605022004 / Finanzposition 791700 (Auszahlungen aus Umschuldungen). 
 
Mehrerträge hinsichtlich der „Pauschalwertberichtigung“ (Innenauftrag 970016050102, Sachkonto 458350) berechtigen zu Mehraufwendungen 
bei der entsprechenden Aufwandsposition (Innenauftrag 970016050102, Sachkonto 544950). 
 
 
 



Zu Finanzstelle 20000165012500 / Finanzposition 682100 – Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken: 
Die in der Investitionsplanung 2014 enthaltenen Veräußerungserlöse (1,5 Mio. €) werden nicht für die Rückführung von Verbindlichkeiten son-
dern als Deckungsmittel für folgende Maßnahme 2014 eingesetzt: 
 
1.500.000 € für Neubau Kita Nikolaus-Groß-Straße 
 
 
Vermerke FB 32: 
 
Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 3200140502 (Bodenschutz), Finanzposition 614100 (Zuweisung vom Land) berechtigen zu Mehrauszahlun-
gen bei den Rückstellungen für die Altlastensanierungen im Bereich des Bodenschutzes (Finanzposition 726110).  
 
Vermerk FB 33: 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0240 (Pass- und Ausweisangelegenheiten), Sachkonto 431100 (Verwaltungsgebühren), 
Finanzposition 631100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0240 und , Sachkonten 526100 (Auf-
wand Dienstleistungen) Finanzpositionen 720000. und bei Finanzstelle PN9933, Sachkonto. 
 
Vermerke FB 40: 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Benutzungsgebühren (Elternbeiträge offene Ganztagsschule/Förderkurse) berechtigen zur Aufstockung 
der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen. 

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Erstattungen (für Essensgelder) berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und  
Auszahlungspositionen. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Zuschüssen der Bürgerstiftung („Kein Kind ohne Mahlzeit“) berechtigen zur Aufstockung der  
entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Erstattung von Versicherung und Regressforderungen berechtigen zur Aufstockung der  
entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen. 
 



Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002500 (Rückflüsse von Schulgirokonten), Finanzposition 682200 (Einzahlungen aus der Veräu-
ßerung von Finanzanlagen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen Einrichtungsgegenstände/Lehrmitteln sowie Ersatzbe-
schaffung Schulgestühl der Produkte 03 bis 09 der Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 782700. (Er-
werb bewegliches Vermögen unter 410 €). 
 
Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002501 (Erstattung von Versicherungen), Finanzposition 682300 (Erlöse bewegliches Vermögen 
über 410 €) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen Einrichtungsgegenstände/Lehrmitteln sowie Ersatzbeschaffung Schulge-
stühl der Produkte 03 bis 09 der Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 782700 (Erwerb bewegliches 
Vermögen unter 410 €). 
 
Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002504 (Investitionszuweisungen Gemeindeverbände), Finanzposition 681200 (Investitionszuwei-
sungen von Gemeinden) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen 40040305002041 (Allgemeine Schulverwaltung Inklusion – 
über 410€) und 40000305002042 (Allgemeine Schulverwaltung Inklusion – unter 410 €) bei den Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegl. 
Vermögen über 410 €) und 782700 (Erwerb bewegl. Vermögen unter 410 €). 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Finanzstelle PN1705 (CD-Stiftung), Sachkonto 469100 (Erträge aus Beteiligungen) und Sachkonto 
469900 (Sonstige Zinsen) berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstell PN 1705 (CD-Stiftung), Sachkonto 531800 
(Aufwendungen Zuweisungen übrige Bereiche) und Sachkonto 549170 (Zuführung zu Rückstellungen). 
 
Vermerk FB 50: 
 
Die beim FB 50 bewirtschafteten Mittel der Ausgleichsabgabe können anderen Fachbereichen, die diesbezügliche Aufwendun-
gen/Auszahlungen tätigen, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Haushalt zur Verfügung gestellt werden  
(§ 21 Abs. 1 und 2 GemHVO). 
 
Vermerke FB 51: 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0605 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen), Sachkonto 442800 (Erstattung 
vom übrigen Bereich)/Finanzposition 642800 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0605, Sachkonto 
546910 (Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen)/Finanzposition 740000. 
 



Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 421100 (Kostenbeiträge und Aufwen-
dungsersatz, Kostenersatz) /Finanzposition 621100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610,  
Sachkonto 526100 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)/Finanzposition 720000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 441200 (Mieten und Pach-
ten)/Finanzposition 641200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 523100 (Aufwen-
dungen f. d. Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden) und 523600 (Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung)/Finanzposition 720000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 441900 (Sonstige privatrechtliche Leis-
tungsentgelte)/Finanzposition 641900 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 523600 
(Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung), Finanzposition 720000 und Sachkonto 549900 (Sonstige Auf-
wendungen für Sachleistungen)/Finanzposition 740000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 442100 (Erstattungen vom 
Land)/Finanzposition 642100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 524900 (sonstige 
Aufwendungen für Sachleistungen)/Finanzposition 720000. 
 
Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0615 (Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien), Sachkonto 441200 ((Mie-
ten und Pachten)/Finanzposition 641200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0615, Sachkonto 
523600 (Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)/Finanzposition 720000. 
 
Vermerk FB 62: 
 
Mehrerträge bei Finanzstelle PN0915 (Grundstücksneuordnung), Sachkonto 459100 (andere sonst. öffentl. Erträge) berechtigen zu Mehr-
aufwendungen bei Finanzstelle PN0915, Sachkonto 549900 (andere sonst. öffentl. Aufwendungen). 
 
 
 
 
 
 



Interne Leistungsbeziehungen: 
 
Die Ausweisung der internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten/Produktgruppen wird laufend aktualisiert.  
 
 
 
Allgemein: 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Vorbereitung und Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses die erforderlichen Ab-
schlussbuchungen nach den im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses vorliegenden Erkenntnisse auszuwerten und ggf. aufzu-
nehmen. Hierzu gehören insbesondere die zum Jahresabschluss zwingend vorzunehmenden Buchungen zu Abschreibungen und Rückstel-
lungen (wie z. B. für Instandhaltungen, Pensionen, Beilhilfe, Urlaub, etc.). 
 
 
Innerhalb des durch die Vorgaben des Innenministeriums NRW bestehenden Handlungsrahmens einschließlich der diesbezüglich beste-
henden internen Dienstanweisung wird die Verwaltung ermächtigt, Geschäftsabschlüsse im Bereich des Zins- und Schuldenmanagement - 
insbesondere zum Zwecke der Absicherung offener im Risiko unbegrenzter Zinspositionen - auszuführen. Zu diesem Zwecke dürfen die 
Finanzpositionen Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (751700) und Zinsen für Liquiditätskredite (751710) erhöht werden, wenn aufgrund 
der zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle Erträge realisiert werden. Unter Gegenrechnung dieser Erträge darf die Haushaltsbelastung ma-
ximal die Ansätze der o. g. Finanzpositionen erreichen. 
 
 
Zur Finanzierung von Baumaßnahmen der Neuen-Bahn-Stadt-Opladen (nbs:o) wird die Verwaltung ermächtigt, die diesem Projekt zuzu-
ordnenden Mehreinzahlungen zur Deckung der diesem Projekt zuzuordnenden Mehrauszahlungen zu verwenden. Soweit die für die Finan-
zierung der nbs:o eingesetzten Einzahlungen die tatsächlichen Auszahlungen übersteigen, wird die Verwaltung ermächtigt, den überstei-
genden Betrag auf das Treuhandkonto der nbs.o GmbH zu überweisen. Voraussetzung ist, dass die Gesellschaft diese Beträge ausschließ-
lich für Maßnahmen verwendet, die mit dem Projekt nbs:o im unmittelbaren kausalen Zusammenhang stehen und Bestandteil der vom Rat 
der Stadt beschlossenen Kosten- und Finanzierungsübersicht des nbs:o Projektes sind. 




